
Der Europäische Feuerwaffenpass ist fünf Jahre gültig. 

Die Gültigkeitsdauer kann zweimal um je zwei Jahre verlängert werden.
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6.3 Waffenrecht

Lernziel: 6.3.5 
Waffenerwerbsschein (WES)
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Lernziel

6.3.5 Waffenerwerbsschein (WES)

- Ausstellende Behörde
- Wer erhält keinen WES
- Gültigkeit eines WES
- Ausfüllen des WES bei der Übertragung
- Nachträgliche Pflichten

6.3.5.1
Waffen-
erwerbsschein
(WES)

Lernziel:
Wer keinen WES erhalten wird im Detail erklären 
können.

Quellen:
WG
WV

6.3 Waffenrecht 
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6.3.5 Ausstellende Behörde
Kantonspolizei Bern
Fachbereich Waffen, Sprengstoff und 
Gewerbe
3001 
Postfach Bern
tel:+41 31 638 60 60

- Der Fachbereich Waffen, 
Sprengstoff und Gewerbe ist Ihre 
Ansprechstelle für Bewilligungen, 
Bestätigungen und Meldungen zum 
Thema Waffen.



Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil erwerben will, benötigt 
einen Waffenerwerbsschein.
1bis Die Person, die den Waffenerwerbsschein für eine Feuerwaffe nicht zu Sport-, 
Jagd- oder Sammelzwecken beantragt, muss den Erwerbsgrund angeben.

2bis Personen, die Feuerwaffen oder wesentliche Waffenbestandteile durch Erbgang 
erwerben, müssen innerhalb von sechs Monaten einen Waffenerwerbsschein bean-
tragen, sofern die Gegenstände nicht innerhalb dieser Frist einer berechtigten Person 
übertragen werden.
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6.3.5 Wer erhält keinen WES
Personen, die:
- das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben;

- unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch 
eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden;

- zur Annahme Anlass geben, dass sie sich selbst oder 
Dritte mit der Waffe gefährden;

- wegen einer Handlung, die eine gewalttätige oder 
gemeingefährliche Gesinnung bekundet, oder wegen 
wiederholt begangener Verbrechen oder Vergehen im 
Strafregister eingetragen sind, solange der Eintrag 
nicht gelöscht ist.

WG Art. 9b 30

Abs. 1, und 3
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6.3.5 Gültigkeit eines WES
- Der Waffenerwerbsschein gilt für die 

ganze Schweiz und ermächtigt zum 
Erwerb einer einzigen Waffe oder 
eines einzigen wesentlichen 
Waffenbestandteils.

- Der Waffenerwerbsschein ist sechs 
Monate gültig. Die zuständige 
Behörde kann die Gültigkeit um 
höchstens drei Monate verlängern.

WG Art. 9b 30

Abs. 1, und 3



Das Gesuch ist auf dem dafür vorgesehenen Formular bei der zuständigen Behörde 
des Wohnsitzkantons einzureichen.

Dem Gesuch sind beizulegen:
a. ein Auszug aus dem schweizerischen Strafregister, der höchstens drei Monate vor 

der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b. eine Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte;c. zwei aktuelle 

Passfotos.4 Die zuständige kantonale Behörde vermerkt im Europäischen 
Feuerwaffenpass alle Waffen, zu deren Besitz der Gesuchsteller oder die 
Gesuchstellerin berechtigt ist.

Der Europäische Feuerwaffenpass ist fünf Jahre gültig. 
Die Gültigkeitsdauer kann zweimal um je zwei Jahre verlängert werden.
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6.3.5 Ausfüllen des WES bei der Übertragung

https://www.police.be.ch/de/start
/dienstleistungen/online-
wache/waffen.html
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6.3.5 Nachträgliche Pflichten
- Wer eine Waffe oder einen 

wesentlichen Waffenbestandteil 
überträgt, muss der für die Erteilung 
von Waffenerwerbsscheinen nach 
Artikel 9 zuständigen Behörde 
innerhalb von 30 Tagen nach 
Vertragsabschluss eine Kopie des 
Waffenerwerbsscheins des Erwerbers 
oder der Erwerberin zustellen.

WG Art. 9c 31


